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im Mai traf sich der Landes-
hauptvorstand (LaHaVo) des 
BBW zu seiner Frühjahrssit-
zung. Es war die erste seit 
dem Gewerkschaftstag im De-
zember 2017, der bekanntlich 
nur alle fünf Jahre abgehalten 
wird. Der LaHaVo ist nach 
dem Gewerkschaftstag unser 
höchstes und wichtigstes Gre-
mium, denn hier hat jeder Ver-
band und jede Fachgewerk-
schaft des BBW zumindest ei-
nen Sitz, die größeren sogar 
mehrere.

Wenn es darum geht, Forde-
rungen aufzustellen oder die-
se zu priorisieren und damit 
die politische Marschrichtung 
des BBW vorzugeben, dann ist 
der LaHaVo das maßgebliche 
Gremium, da nur hier wirklich 
alle Mitgliedsverbände und 
Fachgewerkschaften ihr 
Stimmrecht zweimal pro Jahr 
ausüben können.

Auch dieses Mal wurde wieder 
eine Weichenstellung vorge-
nommen, indem unser Forde-
rungskatalog, mit dem wir in 
die politischen Gespräche ge-
hen und die wiederum medial 
nach außen kommuniziert 
werden, aktualisiert und mit 
den Funktionsträgern im La-
HaVo diskutiert und priorisiert 
wurde.

Das für uns äußerst wertvolle 
Färber-Gutachten gab auch 
hier wieder die Richtung vor. 
Oberste Forderung ist nun-
mehr die Korrektur der, unse-
rer Auffassung nach, verfas-
sungskritischen Besoldung in 
A 5 und A 6. Es muss sicherge-
stellt werden, dass Beamten-
familien mit zwei oder mehr 
Kindern mehr als 15 Prozent 
über dem Existenzminimum 
zur Verfügung haben. Nach 
dem uns vorliegenden Gut-
achten von Frau Prof. Dr. Gise-

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen

Der BBW: 
Einer für alle.
Was ist der BBW?
Im BBW sind 50 Gewerkschaften und Verbände des öffentlichen Dienstes und
des privaten Dienstleistungssektors unter einem Dach vereint.
Der BBW ist parteipolitisch unabhängig und hat mehr als 140.000 Mitglieder. 

Wen vertritt der BBW?
Der BBW ist die gewerkschaftliche Interessenvertretung für Beamtinnen und
Beamte im Landesdienst und in der Kommunalverwaltung Baden-Württemberg.
Gemeinsam mit seinen Fachgewerkschaften vertritt der BBW aber auch
Tarifbeschäftigte.

Was macht der BBW?
Der BBW setzt sich gezielt für die Rechte und Interessen von Beamten,
Versorgungsempfängern und Tarifbeschäftigten ein – zum Beispiel dafür, dass
alle gleichermaßen an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung teilhaben.
Deshalb stehen wir im ständigen Dialog mit der Landesregierung und sind in
Politik und Öffentlichkeit präsent.

Welche Ziele verfolgt der BBW?
Ein wichtiges Ziel des BBW ist, die öffentliche Verwaltung für eine moderne
Gesellschaft zukunftssicher zu machen. Voraussetzungen dafür sind unter 
anderem eine leistungsstarke Verwaltung, ein modernes Dienstrecht, der Erhalt
der Tarifautonomie und des Flächentarifvertrags, eine leistungsbezogene
Verwaltung, flexible Arbeitszeitmodelle sowie ein funktionierendes Gesund-
heitsmanagement. 
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Editorial

la Färber ist dies in den großen Städten 
unseres Bundeslandes eben nicht mehr 
gewährleistet. Dies kann und darf na-
türlich nicht sein, denn wir sprechen 
hier nicht von Menschen, die ohne Ar-
beit sind und von der Grundsicherung 
leben müssen, sondern von Kolleginnen 
und Kollegen, die 41 Stunden pro Wo-
che ihren Dienst verrichten. 

Den zahlreichen Verschlechterungen 
bei der Beihilfe in Baden-Württemberg 
zum 1. Januar 2013, die mitverantwort-
lich für dieses Dilemma sind, ist bislang 
kein anderes Bundesland gefolgt. Es 
gibt auch keinerlei Signale, dass ein an-
deres Bundesland derzeit überlegt, sei-
ne neu einzustellenden Beamtinnen 
und Beamten ähnlich zu gängeln, wie es 
hier in Baden-Württemberg geschieht. 

Wir fordern hier seit Jahren und mit 
Nachdruck, dass die Landesregierung 
diese Verschlechterungen in der Fürsor-
ge endlich aufhebt und dafür sorgt, 
dass die im Grundgesetz zugesagte Ali-
mentation zweifelsfrei die verfassungs-
rechtlichen Untergrenzen nicht tan-
giert. 

Immer mehr in den Fokus tritt auch die 
Wochenarbeitszeit der Beamtenschaft 
in Baden-Württemberg, egal ob 41 Wo-
chenstunden in den Amtsstuben oder 
die unterschiedlich hohen Deputate in 
den verschiedenen Lehrerbereichen so-
wie die Vorlesungsstunden der Profes-
soren. Allesamt werden diese als zu 
hoch und nicht mehr zeitgemäß emp-
funden. Die stark angestiegenen Belas-
tungen führen zusammen mit den zu 
hohen Arbeitszeiten immer öfter zu 
psychischen und auch physischen Er-
krankungen, die nicht selten dauerhaft 
sind. In der freien Wirtschaft nahm die 
Wochenarbeitszeit in vergangenen Jah-
ren und Jahrzehnten kontinuierlich ab 
und gerade der öffentliche Dienst will 
und muss doch auch mit der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf beziehungs-
weise Freizeit und Arbeitszeit punkten. 

Lebensarbeitszeitkonten, eine verfas-
sungskonforme Besoldung, die sämtli-
chen Ansprüchen des Bundesverfas-

sungsgerichts genügt, bezahlbarer 
Wohnraum und die Übertragung der 
Mütterrente auf die Beamtenschaft 
runden deshalb unseren Forderungs-
katalog ab. 

Die letzte Steuerschätzung im Mai kam 
zum Ergebnis, dass 1,37 Milliarden Euro 
mehr Steuereinnahmen zu erwarten 
sind (618 Millionen Euro in 2018 und 
748 Millionen Euro in 2019). Auch die 
Kommunen in Baden-Württemberg 
dürfen für das laufende und das kom-
mende Jahr mit insgesamt 720 Millio-
nen Euro zusätzlichen Steuereinnahmen 
rechnen. Dies sind unvorstellbare Sum-
men und man kann zu Recht feststellen, 
dass die wirtschaftliche Situation bezo-
gen auf die Steuereinnahmen in Baden-
Württemberg noch nie in der Geschich-
te so gut war wie heute.

Darum müssen JETZT die notwendigen 
und zugegebenermaßen nicht ganz bil-
ligen Maßnahmen in Angriff genom-
men werden, um den öffentlichen 
Dienst in unserem Land wieder attrak-
tiv und damit wettbewerbsfähig zu ma-
chen. 

Wenn nicht jetzt, bitte wann denn 
dann? 

Ihr 
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Innenminister Strobl: Ein attraktiver öffentlicher Dienst ist uns wichtig

BBW-Chef spricht von wichtigem Signal
Ein Erfolg für den BBW: Die Landesregierung will jetzt zwei Forderungen 
des BBW in die Tat umsetzen. Dabei geht es um den Vorbereitungsdienst 
im Beamtenbereich in Teilzeit und die Übernahme von gerichtlich festge-
stellten Schmerzensgeldansprüchen durch den Dienstherrn.

Die Möglichkeit, zumindest ei-
nen Teil der Ausbildung auch in 
Teilzeit absolvieren und gleich-
zeitig Familien- oder Pflegeauf-
gaben wahrnehmen zu können, 
das fordert der BBW schon lange 
für Beamtinnen und Beamte im 
Vorbereitungsdienst. Jetzt will 
die Landesregierung nicht nur 
dieser BBW-Forderung nach-
kommen, sondern zugleich auch 
der Forderung nach Übernahme 
von Schmerzensgeldansprüchen 
durch den Dienstherrn für Be-
amtinnen und Beamte entspre-
chen, die Opfer von Gewalttaten 
geworden sind. Das hat Innen-
minister Thomas Strobl am 25. 
Mai 2018 im Gespräch mit BBW-
Vorsitzendem Kai Rosenberger 
angekündigt.

BBW-Chef Rosenberger spricht 
von einem positiven Signal, 
auch wenn die Landesregie-
rung mit den angekündigten 
Maßnahmen im Vergleich zum 
Forderungskatalog des BBW 
bislang nur in kleinen Schritten 
dem BBW entgegenkommt. 
Doch Rosenberger ist zuver-
sichtlich, dass die Schritte in 
den kommenden Monaten grö-
ßer werden. Er sieht die Regie-
rung im Hinblick auf den dra-
matisch zunehmenden Bewer-
bermangel in allen Bereichen 
des öffentlichen Dienstes unter 
Handlungszwang. Im Gespräch 
mit Innenminister Strobl und 
Staatssekretär Julian Würten-
berger, dem Amtschef im In-
nenministerium, hat Rosenber-
ger aufgelistet, was aus Sicht 
des BBW getan werden muss, 
damit ein Arbeitsplatz im öf-
fentlichen Dienst für qualifi-
zierte Bewerber eine attraktive 
Alternative zu einem gut be-
zahlten Job in der Privatwirt-
schaft darstellt.

An oberster Stelle steht dabei 
für den BBW eine Korrektur der 
Besoldung in den Besoldungs-
gruppen A 5 bis A 7. Der Grund: 
Das Färber-Gutachten hat 
nachgewiesen, dass die Bezüge 
von Beamtinnen und Beamten 
dieser Besoldungsgruppen, die 
in Ballungszentren als Allein-
verdiener eine Familie mit zwei 
Kindern unterhalten müssen, 
zum Teil deutlich unterhalb des 
15-prozentigen Abstandsge-
bots zur Sozialhilfe liegen. Da 
dies verfassungsrechtlich an-
greifbar ist, hat der Beamten-
bund die Landesregierung auf-
gefordert, hier schnellstmög-
lich Abhilfe zu schaffen.

Innenminister Strobl und sein 
Amtschef Staatssekretär Wür-
tenberger haben jetzt gegen-
über dem BBW-Vorsitzenden 
signalisiert, man sei innerhalb 
der Landesregierung und den 
zuständigen Ministerien dabei, 
die Angelegenheit zu prüfen. 
Minister Strobl stellte in Aus-
sicht, sich noch in diesem Jahr 
für eine Lösung innerhalb der 
Koalition einsetzen zu wollen. 
Insgesamt zeigte er Verständ-

nis für den Forderungskatalog 
des BBW zur Attraktivitätsstei-
gerung des öffentlichen Diens-
tes, wollte sich allerdings nicht 
festlegen, inwieweit die Lan-
desregierung darauf eingehen 
werde. Zugleich betonte er je-
doch, dass gerade die jetzt vor 
der Umsetzung stehenden For-
derungen des BBW zur Teilzeit 
während der Ausbildung im 
Beamtenbereich und zur Über-
nahme von Schmerzensgeldan-
sprüchen zeigten, wie ernst die 
Landesregierung Anregungen 
und berechtigte Forderungen 
des BBW nehme. So werde die 
Landesregierung beispielswei-
se jetzt Forderungen des BBW 
gerecht, mit der Schaffung der 
beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen für einen Vorberei-
tungsdienst in Teilzeit den Ka-
binettsbeschluss vom 10. Ok-
tober 2017 umzusetzen. Den 
Ministerien soll demnach laut 
Strobl die Möglichkeit eröffnet 
werden, für ihren Bereich eine 
Teilzeitbeschäftigung im Be-
amten- und Ausbildungsver-
hältnis einzurichten. In einem 
ersten Schritt soll die Neurege-
lung bei Referendaren im 

Lehrerbereich zur Anwendung 
kommen.  

Darüber hinaus freute sich der 
Innenminister, dem BBW-Vor-
sitzenden mitteilen zu können, 
dass nunmehr auch eine lang-
jährige Forderung des BBW und 
insbesondere seiner Fachge-
werkschaft DPolG umgesetzt 
werden soll. Es geht dabei um 
die Schaffung einer Rechts-
grundlage für die Übernahme 
titulierter Schmerzensgeldan-
sprüche durch den Dienstherrn. 
Insbesondere Polizeivollzugsbe-
amte kennen das Problem, dass 
sie zum Beispiel nach körperli-
chen Angriffen und Verletzun-
gen durch Rechtsbrecher zwar 
ein Schmerzensgeld gerichtlich 
zugesprochen bekommen, die-
ses aber wegen „Mittellosig-
keit“ des Verursachers nicht 
eintreiben können, selbst nach 
mehrfachen und aufwändigen 
Vollstreckungsversuchen. Dabei 
will Baden-Württemberg auf ei-
nen ersten Vollstreckungsver-
such seitens des geschädigten 
Beamten ebenso verzichten wie 
auf eine Mindestschadenshöhe. 
Der Minister betonte dabei aus-
drücklich, dass sich das Land 
BW mit einer solchen Regelung 
bundesweit an die Spitze set-
zen würde und seiner Fürsorge-
pflicht gegenüber Beamtinnen 
und Beamten nachkommen 
wolle, die Opfer von Gewaltta-
ten geworden sind. 

Der BBW begrüßt ausdrücklich, 
dass jetzt eine Rechtsgrundlage 
für die Übernahme titulierter 
Schmerzensgeldansprüche ge-
schaffen werden soll. Er ist je-
doch der Ansicht, dass die Neu-
regelung auf rein verbale An-
griffe auf die Persönlichkeits-
rechte von Beamtinnen oder 
Beamten ausgedehnt werden 
sollte, zumal es sich dabei oft 
um schwerwiegende Beleidi-
gungen – oft auch mit sexuel-
lem Inhalt – oder um massive 
Bedrohungen handelt.  

©
 In

ne
m

in
is

te
riu

m

 < Innenminister Thomas Strobl (Mitte) und der Amtschef seines Hauses, 
Staatssekretär Julian Würtenberger (links), haben BBW-Chef Kai Rosen-
berger zu einem Gedankenaustausch empfangen.
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BBW-Landeshauptvorstand verabschiedet Maßnahmenkatalog zur Attraktivitäts-
steigerung des öffentlichen Dienstes

Die Forderungen auf den Punkt gebracht
Der Landeshauptvorstand des BBW – Beamtenbund Tarifunion hat in 
Wernau bei seiner Frühjahrssitzung im Mai 2018 einen Sieben-Punkte-
Forderungskatalog zur Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Dienstes 
verabschiedet. Ganz oben auf diesem Papier stehen Korrekturen bei der 
Besoldung und der Beihilfe. 

1.  Besoldungskorrektur  
aufgrund des Färber- 
Gutachtens bezüglich des 
Abstandsgebots zum  
Existenzminimum

Seit November 2017 hat es der 
BBW schwarz auf weiß: Die Be-
soldung von jungen Beamtin-
nen und Beamten in den unte-
ren Besoldungsgruppen lässt 
nicht nur zu wünschen übrig, 
sondern schrammt vielfach so-
gar an der Verfassungsmäßig-
keit. Das belegt das Gutachten, 
das der BBW vor knapp zwei 
Jahren bei der Speyerer Finanz-
wissenschaftlerin Prof. Dr.  
Gisela Färber in Auftrag gege-
ben hatte.

Betroffen sind insbesondere 
nach dem 31. Dezember 2012 
eingestellte Beamtinnen und 
Beamte der Besoldungsgruppen 
A 5 bis A 7. Wenn sie als Allein-
verdiener in Ballungsräumen 
eine Familie unterhalten müs-
sen, haben sie nämlich oft we-
niger Geld im Portemonnaie als 
Sozialhilfeempfänger, sprich 
ihre Bezüge liegen unterhalb 
des fünfzehnprozentigen Ab-
standsgebots zum sozialrecht-
lichen Existenzminimum.

Für BBW-Vorsitzenden Kai Ro-
senberger steht fest: So darf es 
nicht weitergehen. Im Landes-
hauptvorstand war man glei-
cher Auffassung. Deshalb hat 
die Besoldungskorrektur auf-
grund des Färber-Gutachtens 
auch oberste Priorität im For-
derungskatalog, dicht gefolgt 
von der Rücknahme der Bei-
hilfeverschlechterungen seit  
1. Januar 2013.

2.  Rücknahme der Beihilfe-
verschlechterungen seit  
1. Januar 2013

Die durch das Haushaltsbe-
gleitgesetz 2013/2014 einge-
führten Verschlechterungen im 
Beihilferecht, die seit 1. Januar 
2013 greifen, haben gravieren-
de finanzielle Nachteile, vor al-
lem für Familien mit zwei und 
mehr Kindern. So stellt der 
dauerhafte Bemessungssatz 
der Beihilfe auf 50 Prozent für 
Beamte, die ab dem 1. Januar 
2013 eingestellt wurden und 
deren Ehegatten, vor allem im 
Vergleich zu der früheren Rege-
lung einen großen finanziellen 
Einschnitt dar.

Für den BBW steht fest, das 
Land muss diese, wie auch die 
weiteren zentralen Verschlech-
terungen, insbesondere die Be-
grenzung der Beihilfefähigkeit 
zahntechnischer Leistungen 
auf 70 Prozent sowie die Ab-

senkung der Einkommensgren-
ze berücksichtigungsfähiger 
Ehegatten zurücknehmen. 

3.  Reduzierung der Wochen-
arbeitszeit der Beamtinnen 
und Beamten auf die  
Arbeitszeit im Tarifbereich

Das reiche Baden-Württemberg 
ist eines der wenigen Bundes-
länder, in denen Beamtinnen 
und Beamte deutlich länger ar-
beiten müssen als Tarifbeschäf-
tigte des öffentlichen Dienstes. 
Auch das will der BBW nicht 
länger hinnehmen, zumal das 
Land im arbeitszeitbereinigten 
Besoldungsvergleich von der 
Spitzengruppe hinter Bund und 
Bayern in das untere Mittelfeld 
absinkt.

Eine Anpassung der 41-Stun-
den-Woche an die 39,5-Stun-
den-Woche im Tarifbereich sei 
überfällig, erklärte deshalb 
auch BBW-Chef Rosenberger 

vor dem Landeshauptvorstand 
und forderte von der grün-
schwarzen Landesregierung 
Taten. Im Hinblick auf die Prob-
leme bei der Rekrutierung von 
Fachkräften wäre der BBW be-
reit, als Interimslösung und 
ersten Schritt eine Beibehal-
tung der 41-Stunden-Woche zu 
akzeptieren, wenn den Beam-
tinnen und Beamten die Diffe-
renz von eineinhalb Stunden 
zum Tarifbereich auf einem Le-
bensarbeitszeitkonto gutge-
schrieben wird.

4.  Schaffung von  
Lebensarbeitszeitkonten

Frei verfügbare Zeit gewinnt in 
der Arbeitswelt zunehmend an 
Bedeutung. Beim BBW ist man 
überzeugt: Wer diesem Trend 
Rechnung zollt, hat im Wettbe-
werb um qualifizierte Fachkräf-
te auf einem leergefegten Ar-
beitsmarkt die besseren Kar-
ten. Deshalb appelliert der 
BBW an die Landesregierung, 
endlich die Schaffung von Le-
bensarbeitszeitkonten in An-
griff zu nehmen.

Die Begründung: Freiwillige Le-
bensarbeitszeitkonten sind ein 

 < Die Landesleitung während der Landeshauptvorstandssitzung in Wernau
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Beitrag zur Erhöhung der At-
traktivität des öffentlichen 
Dienstes. Sie ermöglichen die 
Bewältigung von Arbeitsspit-
zen und einen Ausgleich für  
familien- und pflegebedingte 
Aufgaben und Freizeit.

5.  Überarbeitung der  
Besoldungsstrukturen und 
Besoldungstabellen  
aufgrund des Färber- 
Gutachtens

Die wiederholten Spareingriffe 
der zurückliegenden Jahre ha-
ben im Besoldungsbereich zu 
Verwerfungen geführt, die 
nach Auffassung des BBW kor-
rigiert werden müssen. Ge-
stützt auf das Färber-Gutach-
ten, fordert die Organisation 
eine Überarbeitung der Besol-
dungsstrukturen und Besol-
dungstabellen.

So hält es der BBW für drin-
gend geboten, dass die Besol-
dung in Baden-Württemberg 
alle fünf vom Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) vorgege-
benen Parameter der Stufe 1 
einhält. Insbesondere im Hin-
blick auf Bezahlungsunter-
schiede zwischen freier Wirt-
schaft und Beamtenbereich 
(Nominallohnindex) sowie zwi-
schen Tarif- und Beamtenbe-
reich bestehe Nachholbedarf. 
Auch die Realeinkommensein-
bußen der vergangenen Jahr-
zehnte sowie die schleichende 
Auszehrung des Abstandsge-
bots zwischen den Besoldungs-

gruppen müssten in den Blick 
genommen werden.

6.  Staatswohnungen für  
Beschäftigte im  
öffentlichen Dienst

Da es insbesondere in Bal-
lungsräumen kaum noch be-
zahlbaren Wohnraum gibt, 
regt der BBW an, Dienstwoh-
nungen zu schaffen, um diese 
dann zu angemessenen Preisen 
an öffentlich Beschäftigte zu 
vermieten. Damit würde ein 
Anreiz geschaffen, um qualifi-
zierte Nachwuchskräfte für 
den öffentlichen Dienst zu ge-
winnen und zu halten.

7. Mütterrente

Der BBW erneuert seine Forde-
rung nach wirkungsgleicher 
Übernahme der Verbesserung 
des RV-Leistungsverbesse-
rungsgesetzes, insbesondere 
bei der Kindererziehung von 
vor 1992 geborenen Kindern.

Kindererziehungszeiten für Kin-
der mit Geburtsdatum vor und 
nach dem 1. Januar 1992 müs-
sen nach Auffassung des BBW 
innerhalb des jeweils einschlä-
gigen Alterssicherungssystems 
systemkonform und wirkungs-
gleich berücksichtigt werden. 
Auch sei die ab 1. Juli 2014 ver-
besserte Anerkennung von Kin-
dererziehungszeiten im Renten-
recht für Kinder, die vor dem  
1. Januar 1992 geboren sind, in 
das Beamtenversorgungsrecht 

systemkonform und wirkungs-
gleich zu übertragen.
Auch weitere Verbesserungen 
des RV-Leistungsverbesse-
rungsgesetzes wie der ab-
schlagsfreie Rentenzugang mit 
63 nach 45 Beitragsjahren so-
wie die Verlängerung der Zu-
rechnungszeit um zwei Jahre 
sind zu übernehmen.

 < Umfangreiche Tages-
ordnung abgearbeitet

Der Landeshauptvorstand hat-
te bei seiner Frühjahrstagung 
wieder einmal eine umfangrei-
che Tagesordnung abzuarbei-
ten. Neben der Entscheidung 
zur politischen Marschrichtung 
der Organisation, galt es den 
Rechnungsabschluss 2017 zu 
begutachten und abzusegnen, 
ebenso den Haushaltsplan 
2018. Zudem wurden drei Pa-
piere beraten und beschlossen, 
zum einen die überarbeitete 
Fassung zur Rechtsschutzord-
nung des BBW, die Richtlinien 
des BBW für die Arbeit der Lan-
destarifkommission sowie die 
Arbeit des Arbeitskreises Be-
hindertenrecht im BBW.

 < Rechtsschutzordnung

Die Rechtsschutzordnung um-
fasst acht Paragrafen. § 1 be-
fasst sich mit dem Personen-
kreis, dem der BBW Rechts-
schutz gewährt. In den §§ 2 bis 
8 geht es um die Begriffsbe-
stimmung, die allgemeinen Vo-
raussetzungen für den Rechts-

schutz, den Umfang, die Ge-
währung und Haftung, die 
Durchführung, die Verfahren 
bei der Rechtsschutzgewäh-
rung sowie die Rechtsschutz-
kosten.

 < Arbeit der  
Landestarifkommission

In den Richtlinien für die Arbeit 
der Landestarifkommission 
sind neben Mitgliedschaft und 
den Organen der Landestarif-
kommission Zweck und Aufga-
ben des Gremiums umrissen. 
Demnach dient die BBW-Lan-
destarifkommission der Wah-
rung und Förderung von Inter-
essen und tariflichen Angele-
genheiten der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in den 
Mitgliedsverbänden des BBW 
Beamtenbund Tarifunion. Sie 
handelt im Rahmen der Be-
schlüsse der zuständigen Orga-
ne des BBW und berät die Be-
schlussgremien des BBW in ih-
rer gewerkschaftlichen Arbeit 
in Angelegenheiten der im 
BBW organisierten Tarifbe-
schäftigten. 

Aufgabenschwerpunkte sind 
dabei insbesondere 

a)  die Behandlung grundsätzli-
cher Fragen aus dem für die 
im BBW organisierten Be-
schäftigten geltenden Tarif-
recht, 

b)  Koordinierung von Maßnah-
men und Aktionen im Zu-

 < Der BBW-Landeshauptvorstand bei der Frühjahrssitzung in Wernau
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sammenhang mit Tarifausei-
nandersetzungen in Baden-
Württemberg, in Abstim-
mung mit der Landesge-
schäftsstelle.

 < Arbeitskreis  
Behindertenrecht

In den Richtlinien zur Arbeit 
des Arbeitskreises Behinder-
tenrecht im BBW werden eben-
falls die Voraussetzungen zur 
Mitgliedschaft und die Organe 
des Gremiums festgelegt. Zum 
Sinn und Zweck heißt es in 
dem Papier: Der Arbeitskreis-
Behindertenrecht im BBW 
Beamtenbund Tarifunion (AK-
Behindertenrecht) dient der Er-
örterung von berufs-, gewerk-
schafts- und gesellschaftspoli-
tischen Interessen der Mitglie-
der des BBW – Beamtenbund 
Tarifunion (BBW), die im Rah-
men des SGB IX als Beschäftig-
te mit Behinderung bezie-

hungsweise Gleichgestellte 
gelten. Dabei tritt er insbeson-
dere für die Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen im 
öffentlichen Dienst Baden-
Württemberg ein. 

Der Arbeitskreis handelt im 
Rahmen der Beschlüsse der zu-
ständigen Organe des BBW 
und berät die Beschlussgremi-
en des BBW in ihrer gewerk-
schaftlichen Arbeit bei Angele-

genheiten, die die Aufgaben 
gemäß § 1 Abs. 1 des AK-Behin-
dertenrecht betreffen.

 < Aus dem Landeshaupt-
vorstand verabschiedet

BBW-Chef Kai Rosenberger hat 
im Rahmen der Landeshaupt-
vorstandssitzung den ehemali-
gen Vorsitzenden des Bundes 
Deutscher Rechtspfleger BW 
(BDR BW), Manuel Hellstern, mit 
einem Weinpräsent, verbunden 
mit dem Dank für seine enga-
gierte Mitarbeit in den Gremien 
des BBW, aus dem Landeshaupt-
vorstand verabschiedet. Hells-
tern, der sich im Frühjahr 2018 
beim Landesvertretertag seiner 
Organisation nicht mehr zur 
Wahl stellte, wurde von Timo 
Hausser im Amt des BDR-Lan-
desvorsitzenden abgelöst. Haus-
ser nimmt nun auch den Platz 
von Hellstern im Landeshaupt-
vorstand des BBW ein. 

Gedankenaustausch mit Mitgliedern der FDP-Landtagsfraktion

BBW-Vorsitzender bezieht Position
BBW-Chef Kai Rosenberger ist 
im Mai mit einer Delegation der 
FDP-Landtagsfraktion zu einem 
politischen Gedankenaustausch 
zusammengetroffen. Im Verlauf 
der Unterredung hat der BBW-
Vorsitzende die Forderungen 
des BBW aufgelistet und zu den 
Grundsatzpositionen der Orga-
nisation Stellung bezogen. 

Ursprünglich war das Treffen 
als Vier-Augen-Gespräch zwi-
schen Fraktionschef Hans-Ul-
rich Rülke und dem BBW-Vor-
sitzenden vereinbart worden 
und sollte eigentlich nur dem 
gegenseitigen Kennenlernen 
dienen. Deshalb gab es auch 
keine Tagesordnung. Und so 
war der BBW-Vorsitzende zu-
nächst einmal völlig über-
rascht, als die FDP ihn in großer 
Besetzung empfing. Neben 
dem Fraktionsvorsitzenden 
Rülke saßen mit ihm am Tisch 
Gerhard Aden, in der Fraktion 
zuständig für Finanzpolitik, 
Wirtschaftliche Entwicklung 

und Zusammenarbeit und die 
Bundeswehr, Ulrich Goll, der 
Sprecher für Innenpolitik und 
Strafvollzugsbeauftragter, so-
wie Jürgen Keck, zuständig für 
Jugend- und Sozialpolitik.

BBW-Chef Rosenberger nutzte 
die Gelegenheit, die ihm die 
große Runde bot, und warb bei 
den FDP-Politikern um Unter-

stützung bei den zentralen For-
derungen des BBW, dabei ins-
besondere für eine Korrektur 
der Vergütung in den Besol-
dungsgruppen A 5 bis A 7. 

Für den BBW hat speziell diese 
Forderung Priorität, weil die Be-
soldung von jungen Beamtin-
nen und Beamten, die als Allein-
verdiener in Ballungsräumen 

eine Familie unterhalten müs-
sen, zum Teil deutlich unterhalb 
des 15-prozentigen Abstands-
gebot zur Sozialhilfe liegt und 
damit zumindest verfassungs-
rechtlich bedenklich ist. „Das 
darf nicht sein“, sagte Rosen-
berger und empfahl die auf-
merksame Lektüre des Färber-
Gutachtens, wonach Hand-
lungsbedarf im gesamten  
Besoldungsgefüge bestehe.

Eindeutig positioniert hat sich 
der BBW-Vorsitzende auch in 
Bezug auf die im Frühjahr 2019 
anstehenden Tarifverhandlun-
gen und in deren Gefolge die 
Besoldungsanpassung 
2019/2020. Er halte es für drin-
gend geboten, dass die Ver-
handlungen zum TV-L zu einem 
ähnlichen Ergebnis führen wer-
den, wie der TVöD-Abschluss 
2018. Für die Beamtinnen und 
Beamten aber erwarte er, dass 
es im Zuge der Besoldungsan-
passung 2019/2020 erneut ei-
nen BW-Bonus geben werde. 

 < Ein Weinpräsent verbunden mit einem „Dankeschön“ gab es von BBW-
Chef Rosenberger (links) zum Abschied für Manuel Hellstern.
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 < Treffen mit Vertretern der FDP-Landtagsfraktion: Gerhard Aden MdL; 
BBW-Vorsitzender Kai Rosenberger; FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich  
Rülke; Ulrich Goll MdL; Jürgen Keck MdL (von rechts)

<

D
er

 ö
ff

en
tl

ic
he

 D
ie

ns
t 

in
 B

ad
en

-W
ür

tt
em

be
rg

7

BBW – Beamtenbund Tarifunion

> BBW Magazin | Juni 2018



BBW mit der Arbeits- und Wirtschaftsministerin einig

Dem Fachkräftemangel muss mit  
gezielten Strategien begegnet werden
Zu einem „Kennenlernge-
spräch“ trafen sich der BBW-
Vorsitzende Kai Rosenberger 
und sein Vize Joachim Lauten-
sack mit der Arbeits- und Wirt-
schaftsministerin Dr. Nicole 
Hoffmeister-Kraut, MdL, und 
Ministerialdirektor Michael 
Kleiner am 17. Mai im Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau in Stuttgart. Im 
Mittelpunkt der Unterredung 
stand der Fachkräftemangel, 
von dem die Privatwirtschaft 
und der öffentliche Dienst glei-
chermaßen betroffen sind. Die 
Gesprächspartner waren sich 
einig, dass man dem Fachkräf-
temangel mit gezielten Strate-
gien begegnen muss. 

Die Gelegenheit und die 
freundliche Gesprächsatmo-
sphäre nutzten die BBW-Ver-
treter, um mögliche Parallelen 
der Aktivitäten des Wirt-
schaftsministeriums mit denen 
des Integrationsministeriums 
beim Projekt „Vielfalt macht 
bei uns Karriere“ auszuloten. 
Hierbei beteiligt sich auch der 
BBW. 

Die aktuellen Arbeitsmarktzah-
len belegen: Der Arbeitsmarkt 
in Baden-Württemberg hat sei-
nen Aufschwung im Mai fort-
setzt. Die Arbeitslosenzahl 
liegt mit knapp 192 000 und ei-
ner Quote von 3,1 Prozent re-
kordverdächtig niedrig. Die 
Kehrseite dieser Entwicklung 
ist der Fachkräftemangel. Die 
offenen Stellen haben inzwi-
schen die Marke von 110 000 
überschritten.

Im Gespräch mit den BBW-Ver-
tretern betonte die Ministerin, 
dass die Deckung des Fachkräf-
tebedarfs eine bleibend große 
Herausforderung darstelle. Die 
Politik müsse gemeinsam mit 
der Wirtschaft die vorhande-

nen Fachkräftepotenziale so 
umfassend wie möglich er-
schließen, sagte Hoffmeister-
Kraut. Dies gelte für junge 
Menschen ebenso wie für Frau-
en, Ältere, Menschen mit Be-
hinderung, Langzeitarbeitslose, 
Geflüchtete und internationale 
Fachkräfte. Das Wirtschaftsmi-
nisterium unterstütze dies mit 
einer Vielzahl von Initiativen.

Sowohl BBW-Chef Rosenber-
ger, wie auch sein Vize Lauten-
sack erinnerten die Ministerin 
daran, dass auch der öffentli-
che Dienst vom Fachkräfte-
mangel massiv betroffen ist. 
Deshalb gelte es, hier Maßnah-
men zur Attraktivitätssteige-
rung auf den Weg zu bringen. 

Da zumindest die Tätigkeiten 
beim Export von Tieren und 

tierischen Erzeugnissen in den 
Zuständigkeitsbereich des 
Wirtschaftsministeriums fal-
len, verwiesen die BBW-Vertre-
ter ausdrücklich auch auf die 
schlechte Personalsituation bei 
den Tierärzten im Landes-
dienst. Aus gutem Grund be-
klage sich nämlich der Landes-
verband der im öffentlichen 
Dienst beschäftigten Tierärzte 
Baden-Württemberg (LbT) 
schon seit langer Zeit über den 
Mangel an Personal. Die Folge 
sei Arbeitsüberlastung der 
Amtstierärzte, wodurch fol-
genreiche Fehler praktisch pro-
grammiert seien. 

„So darf es nicht weitergehen“, 
sagte Rosenberger und warb 
bei der Ministerin um Unter-
stützung bei den Stellenforde-
rungen für Amtstierärzte. Zwar 

seien für diesen Bereich zwei-
mal 50 Stellen bereits geneh-
migt worden, räumte der BBW-
Vorsitzende ein. Doch ge-
braucht würden insgesamt zu-
sätzliche 199 Stellen, erklärte 
er zugleich und berief sich auf 
Dr. Pfisterer, den LbT-Landes-
vorsitzenden. Dieser habe sich 
ob des dramatischen Personal-
mangels bereits an das zustän-
dige Ministerium mit dem drin-
genden Appell gewandt, Abhil-
fe zu schaffen, da sich auf-
grund von Arbeitsüberlastung 
des vorhandenen Personals hin 
und wieder Fehler eingeschli-
chen hätten, die in Behörden, 
die auch für Tier- und Fleisch-
exporte zuständig seien, nicht 
passieren dürften. „Hier gilt es 
schnellstmöglich zu handeln“, 
sagte Rosenberger.  
  

©
 B

BW

 < Trafen sich zu einem Gedankenaustausch im Wirtschaftsministerium (von rechts): BBW-Vorsitzender Kai Rosen-
berger; Arbeits- und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut; BBW-Vize Joachim Lautensack; Ministerial-
direktor Michael Kleiner
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BBW-Vorsitzender empfängt VMDH-Verbandsspitze

Probleme rund um die dualen  
Hochschulen erörtert
BBW-Vorsitzender Kai Rosen-
berger hat am 24. Mai 2018 
den Vorstand vom Verband der 
Mitarbeiter an der Dualen 
Hochschule Baden-Württem-
berg e.V. (VMDH) zu einem Ge-
dankenaustausch empfangen. 
Es war das erste Zusammen-
treffen nach dem Wechsel an 
der Spitze des BBW. Deshalb 
diente die Unterredung auch in 
erster Linie dem gegenseitigen 
Kennenlernen. Darüber hinaus 
kamen aber auch Themen aus 
dem Arbeitsfeld der dualen 
Hochschule zur Sprache. 

Die dualen Hochschulen im 
Land genießen hohes Ansehen. 
Dennoch sieht der VMDH Be-
darf zur Attraktivitätssteige-
rung. In erster Linie geht es dem 
Verband dabei um die Arbeits-
bedingungen der Professoren 
an den dualen Hochschulen im 
Land. Bemängelt wird, dass viel-
fach neben der Lehrtätigkeit 
keine Zeit mehr für Forschung, 

die für das Ansehen der Hoch-
schule eine bedeutende Rolle 
spiele. Hier sehen die Vertreter 
des VMDH eventuelle Änderun-
gen im Hochschulgesetz als ers-
ten richtigen Schritt, dem aber 
noch weitere folgen müssten. 
So fehlten beispielsweise auch 

die notwendigen finanziellen 
Mittel, um sich in der Forschung 
betätigen zu können. 

Ein weiteres Thema war die Ar-
beitszeit. Auch hier sehen die 
VMDH-Vertreter Optimie-
rungsbedarf, um die Lehrtätig-

keit an den dualen Hochschu-
len Baden-Württembergs at-
traktiver zu gestalten.

Der VMDH und der BBW wer-
den insbesondere was diese 
Themenbereiche betrifft wei-
ter im Gespräch bleiben. 

Seminar der BBW-Landesseniorenvertretung in Königswinter 

Im Fokus: Seniorenpolitik
Erstmals hat die BBW-Landes-
seniorenvertretung an der dbb 
akademie in Königswinter ein 
Seminar zur Seniorenpolitik an-
geboten. Geleitet wurde es 
vom Vorsitzenden Prof. Rudolf 
Forcher. Er referierte zu den 
Themen „Pflegeversicherung 
und Beihilfe“ sowie zur Förde-
rung des altersgerechten Um-
baus von Wohnungen.

Wolfgang Speck, Vorsitzender 
der dbb Bundesseniorenver-
tretung, berichtete über die 
erfolgreiche Arbeit in Berlin. 
Aktuelles Beispiel ist die Auf-
nahme des Rechtsschutzes zur 

Einstufung in Pflegegrade.  
Abgerundet wurde das Pro-
gramm durch Referate, prakti-
sche Übungen und Diskussio-
nen zur Fitness und den psy-
chischen Herausforderungen 
im Alter. Zur Intensivierung 
der Seniorenarbeit und um 
den Verbleib in der BBW-Fami-
lie bei jenen Mitgliedern  
zu sichern, die in den Ruhe-
stand treten, halten die 
Teilnehmer(innen) eine stärke-
re Vernetzung der Senioren-
vertretungen in den Mitglieds-
gewerkschaften unter dem 
Dach des BBW für erfor  - 
derlich. 

©
 B

BW

 < BBW-Chef empfängt Vorstand des VMDH in der BBW-Geschäftsstelle (von links): die VMDH-Vorstandsmitglieder 
Jochen Feldt und Volker Fleck; VMDH-Vorsitzender Martin Plümicke; BBW-Vorsitzender Kai Rosenberger; VMDV-
Vorstandsmitglied Heike Stahl; BBW-Geschäftsführer Peter Ludwig
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 < Die Seminarteilnehmer auf der Terrasse der dbb akademie in Königswinter
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Nach fünfmonatiger Tätigkeit

Normenkontrollrat zieht erste Zwischenbilanz
Seit dem 1. Januar 2018 wird bei allen Gesetzen, Verordnungen und Ver-
waltungsvorschriften erstmals berechnet, welche Folgekosten für die 
Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger sowie die öffentliche Verwaltung 
entstehen. Knapp fünf Monate, nachdem der Normenkontrollrat – das für 
die Überprüfung zuständige unabhängige Gremium – seine Arbeit aufge-
nommen hat, zieht die Vorsitzende Dr. Gisela Meister-Scheufelen eine erste 
positive Zwischenbilanz.

Der Normenkontrollrat, der 
zum 1. Januar 2018 die Arbeit 
aufgenommen hat, ist Teil des 
umfassenden Regierungspro-
gramms zur Entbürokratisie-
rung, das die Landesregierung 
im September 2017 verab-
schiedet hat. Dem Gremium 
gehören Dr. Gisela Meister-
Scheufelen (Vorsitzende), Bern-
hard Bauer (stellvertretener 
Vorsitzender), Dr. Rudolf 
Böhmler, Prof. Gisela Färber, 
Claus Munkwitz und Bürger-
meisterin Gerda Stuchlik an.

Durch das Prüfsystem des Nor-
menkontrollrats werde erstmals 
deutlich und für jeden nachvoll-
ziehbar, welche Bürokratiekos-
ten neue Vorschriften bei der 
Wirtschaft sowie den Bürgerin-
nen und Bürgern mit sich brin-
gen. Es habe sich bereits be-
währt, dass die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Minis-
terien intensiv geschult wurden. 
Die Häuser gingen dadurch im-
mer sicherer mit dem neuen 
und anspruchsvollen Prüfsys-

tem um, stellte die Vorsitzende 
des Normenkontrollrats fest. 
Zugleich betonte Meister-
Scheufelen: „Ich wünsche mir, 
dass der Rat weiter dazu bei-
trägt, in der Exekutive einen 
Kulturwandel in Sachen Büro-
kratie einzuleiten: Künftig sol-
len möglichst aufwandsscho-
nende Lösungen für den Geset-
zesvollzug gefunden werden.“

Der Normenkontrollrat soll die 
Ministerien dabei unterstüt-
zen, dass bei neuen Regelun-
gen der Landesregierung der 
Erfüllungsaufwand berechnet 
und ausgewiesen wird. Seit 
dem 1. Januar 2018 wird bei al-
len Gesetzen, Verordnungen 
und Verwaltungsvorschriften 
erstmals berechnet, welche 
Folgekosten für die Wirtschaft, 
Bürgerinnen und Bürger sowie 
die öffentliche Verwaltung ent-
stehen. Dem Rat werden wö-
chentlich Regelungsvorhaben 
zugeleitet. Insgesamt sind dem 
Gremium bisher 38 Normen 
vorgelegt worden.

 < Rat trägt zu Kulturwandel 
in Bürokratie bei

Der Normenkontrollrat soll der 
Landesregierung außerdem 
Vorschläge unterbreiten, wie 
bei geltendem Recht Bürokra-
tiekosten gesenkt werden kön-
nen. Dazu hat das Gremium in-
zwischen mit den meisten Or-
ganisationen, die im Land die 
Interessen von Normadressa-
ten vertreten – wie der Wirt-
schaft, den Kommunen und 
Vereinen – Kontakt aufgenom-
men.

Darüber hinaus führt der Nor-
menkontrollrat seit Anfang 
Mai mithilfe des Instituts für 
Angewandte Wirtschaftsfor-
schung an der Universität Tü-
bingen eine Umfrage bei etwa 
40 Kammern und Verbänden 
durch. Dabei werden konkret 
umsetzbare Entbürokratisie-
rungsvorschläge gesammelt, 
die vor allem die Verwaltungs-
praxis betreffen. „Während 
beim Bund vor allem die Ge-

setzgebung bürokratische Las-
ten auslöst, ist im Land vor-
rangig der Gesetzesvollzug 
durch die Landes- und Kom-
munalverwaltungen der Büro-
kratiekostentreiber. Hier wol-
len wir vieles verbessern und 
vereinfachen“, so Meister-
Scheufelen.

Auch beim wichtigen Thema 
Ehrenamt bereitet der Nor-
menkontrollrat derzeit eine 
Studie zu Vereinen und Ehren-
amt vor. Hierbei sollen sämtli-
che Regelungen geprüft wer-
den, die gemeinnützige Verei-
ne bei ihrer Gründung, ihrem 
Betrieb und ihren vielfältigen 
Aktivitäten – wie etwa Veran-
staltungen – einhalten müs-
sen. Mit der Studie will das 
Gremium die damit verbunde-
nen Bürokratiebelastungen 
messen und Erleichterungen 
herausarbeiten. „Aus vielen 
Gesprächen weiß ich, dass es 
den Vereinen immer schwerer 
fällt, Ehrenamtliche zu finden. 
Dies hat viele Gründe – doch 
ein wesentlicher Grund liegt in 
der enormen Zunahme an Bü-
rokratie, über die sich viele eh-
renamtlich tätige Menschen 
beklagen. Bürokratische Anfor-
derungen sollen auch in die-
sem Bereich auf ein vertretba-
res Maß reduziert werden“, so 
die Vorsitzende Dr. Gisela 
Meister-Scheufelen. 
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Landesjugendtag tagte in Karlsruhe

BBW-Jugend hat neue Führungsspitze
Die BBW-Jugend hat eine neue 
Führungsspitze: Die Delegier-
ten des Landesjugendtags, der 
am 4. Mai im Akademiehotel in 
Karlsruhe stattfand, wählten 
Mirjam Schmidt (JUNGE POLI-
ZEI) zur neuen Landesjugend-
leiterin. Ihr stehen Julia Nuß-
hag und Johanna Zeller (beide 
VdV) als Stellvertreterinnen zur 
Seite. Das Führungstrio wurde 
für fünf Jahre gewählt.

Mirjam Schmidt löst Daniel 
Jungwirth (DPolG) im Amt ab. 
Er hatte die Leitung der BBW-
Jugendorganisation nach zahl-
reichen Turbulenzen in der 
Führungsspitze kommissarisch 
übernommen und die BBW-Ju-
gend wieder auf Kurs ge-
bracht. 

So waren über 50 Delegierte 
aus ganz Baden-Württemberg 
aus den verschiedensten Fach-
jugendgewerkschaften des 
BBW nach Karlsruhe zum Lan-
desjugendtag, dem höchsten 
Beschlussgremium der BBW-
Jugend, gekommen. Auf der Ta-
gesordnung stand neben der 
Wahl der Landesjugendleitung 
und Kassenprüfer die Beratung 
und Beschlussfassung von über 
30 Anträgen. 

In seinem Geschäftsbericht 
ging der kommissarische Vor-
sitzende der BBW-Jugend auf 

die Turbulenzen in der vergan-
genen Legislaturperiode ein, 
die durch mehrere Wechsel des 
Vorsitzes und der Zusammen-
setzung der Landesjugendlei-
tung verursacht wurden. Zu 
guter Letzt sei es ihm aber ge-
meinsam mit Laura Wittmer 
(VdV) und Jörg Sobora (Junge 
Philologen) mit viel Engage-
ment und Arbeitseinsatz ge-
lungen, die Herausforderungen 
zu meistern und wichtige Ter-
mine wahrzunehmen. So habe 
die Landesjugendleitung wäh-
rend seiner Amtszeit satzungs-
gemäß ihre Landesjugendlei-
tungssitzungen durchgeführt 
und die Landesausschusssit-
zungen vorbereitet abgehalten. 
Eindringlich appellierte Jung-

wirth an die Delegierten, in Zu-
kunft immer einen Vertreter 
ihrer Fachorganisation zum 
Landesjugendausschuss zu 
schicken. Schließlich würden in 
diesem Gremium die Weichen 
für die verbandspolitische Tä-
tigkeit der BBW-Jugendorgani-
sation gestellt. 

Einer der wichtigsten Tagesord-
nungspunkte des Landesju-
gendtags war zweifellos die 
Neuwahl der Landesjugendlei-
tung. Mirjam Schmidt war die 
Einzige, die für den Posten der 
Vorsitzenden kandidierte. Be-
reits seit Beginn des Jahres 
hatte sie die scheidende Lan-
desjugendleitung bei der Pla-
nung und Vorbereitung des 

Landesjugendtags unterstützt. 
Das Wahlergebnis fiel entspre-
chend eindeutig aus. 

In ihrer Antrittsrede bezeichne-
te Mirjam Schmidt die Rück-
nahme der Beihilfeverschlech-
terungen für seit 2013 neu  
eingestellte Beamtinnen und 
Beamte und ein Ende der Ge-
walt gegen Beschäftigte im öf-
fentlichen Dienst als wichtigste 
Aufgaben, um die sie und ihre 
Stellvertreterinnen sich in den 
kommenden Monaten küm-
mern wollten. Zugleich versi-
cherte sie, dass die neu ge-
wählte Landesjugendleitung 
ein Team sei, das motiviert und 
voller Tatendrang in ihre Legis-
laturperiode starte. 
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 < Die Delegierten des Landesjugendtags vor dem Akademiehotel in Karlsruhe

 < Die neue Landesjugendleitung und der BBW-Vorsitzende (von links): Johanna Zeller (VdV), stellvertretende Vorsit-
zende; die neue Jugendleiterin Mirjam Schmidt (DPolG); die stellvertretende Vorsitzende Julia Nußhag (VdV); 
BBW-Chef Kai Rosenberger
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BBW und Philologenverband fordern für Referendare und Vertretungslehrkräfte

Gehalt auch während der Sommerferien
Der BBW fordert gemeinsam 
mit dem Philologenverband 
(PhV BW) die Landesregierung 
auf, dem Beispiel von Rhein-
land-Pfalz zu folgen und Refe-
rendare, die in den Schuldienst 
übernommen werden, sowie 
Vertretungslehrkräfte künftig 
auch während der Sommerfe-
rien zu bezahlen. 

Nach wie vor bekommen in Ba-
den-Württemberg Referendare 
mit Einstellungszusage und 
Lehrkräfte mit befristeten Ar-
beitsverträgen während der 
Sommerferien kein Gehalt. 
Das hat den BBW und die un-
ter seinem Dach zusammenge-
schlossenen Lehrerverbände 
schon wiederholt auf den Plan 
gerufen. Dass es auch anders 

geht, macht jetzt Rheinland-
Pfalz vor. Die rheinland-pfälzi-
sche Landesregierung hat ent-
schieden, ab dem kommenden 
Jahr Vertretungslehrkräfte 
auch über die Sommerferien 
hinweg zu bezahlen.

Der Philologenverband reagier-
te umgehend auf die Nachricht 
aus dem Nachbarland. Die in 
Baden-Württemberg gängige 
Praxis, Vertretungslehrkräfte 
und Referendare mit Einstel-
lungszusage über die Sommer-
ferien nicht zu bezahlen, sei 
nicht länger hinnehmbar. Wert-
schätzung sehe anders aus. 
Künftig müssten auch in Ba-
den-Württemberg Lehrer mit 
befristeten Arbeitsverträgen 
und Referendare nach Ab-

schluss ihrer Ausbildung in den 
Sommerferien ein Gehalt erhal-
ten. Viele Referendarinnen und 
Referendare mit einer Einstel-
lungszusage fürs nächste Schul-
jahr müssten während der 
Sommerferien umziehen und 
hätten daher zusätzliche und 
nicht unerhebliche Kosten zu 
stemmen. Nach Studium und 
bescheiden entlohntem, über-
aus anstrengendem Referenda-
riat stünden sie sechseinhalb 
Wochen lang ohne Einkommen 
da. Von vielen werde – und dies 
nicht zuletzt angesichts der 
sprudelnden Steuereinnahmen 
– die beharrliche Weigerung 
der baden-württembergischen 
Landesregierung als kleinlich 
und peinlich, ja sogar als schä-
big betrachtet. Dasselbe gelte 

für Krankheitsvertretungen, 
von denen man am Ende des 
Schuljahres genau weiß, dass 
man sie zu Beginn des neuen 
Schuljahres erneut dringend 
brauchen wird. Und dies ge-
schehe nicht selten mehrere 
Schuljahre hintereinander 
(„Kettenverträge“). 

„Was andere Bundesländer 
können, das sollte doch auch 
endlich im Südwesten möglich 
sein. Wir fordern unsere Lan-
desregierung auf, ihre Blocka-
dehaltung endlich aufzugeben 
und die Betroffenen nicht län-
ger im Regen stehen zu las-
sen“, sagte Bernd Saur, der 
Vorsitzende des PhV BW. Ähn-
lich äußerte sich auch BBW-
Chef Kai Rosenberger. 

Unterstützung für BBW-Anliegen - Finanzausschuss des Landtags fordert

Sachgrundlose Befristungen reduzieren
Der BBW hat schon wiederholt 
sachgrundlos befristete Ar-
beitsverhältnisse im öffentli-
chen Dienst angeprangert und 
die Verantwortlichen im Land 
aufgefordert, solcherlei Be-
schäftigungsverhältnisse auf-
zugeben. Jetzt hat der BBW 
vom Finanzausschuss des 
Landtags Unterstützung be-
kommen.

Der Finanzausschuss hat die 
Landesregierung nämlich auf-
gefordert, endlich dem nach-
zukommen, was im Koalitions-
vertrag festgeschrieben wur-
de. Dort steht nämlich schwarz 
auf weiss: „Wir werden Baden-
Württemberg zu einem Mus-
terland für gute Arbeit entwi-
ckeln. Das Land soll dabei eine 
Vorreiterrolle übernehmen, 
auf sachgrundlose Befristun-
gen verzichten und junge Men-
schen im Praktikum angemes-
sen vergüten.“ Der Ausschuss 
hat sich auf Antrag der SPD 

mit dem Thema befasst. In ei-
nem parlamentarischen An-
trag (DS-Nr. 16/3522), der auf 
14. Februar 2018 datiert ist, 
hatten SPD-Abgeordnete nicht 
nur Aufschluss über die Anzahl 
von sachgrundlos befristeten 
Arbeitsverhältnissen in Minis-
terien und nachgeordneten 
Behörden gefordert, sondern 
sich zugleich auch dafür einge-
setzt, auf sachgrundlose Be-
fristungen in den Beschäfti-
gungsverhältnissen des Landes 
zu verzichten.

Das Finanzministerium hat zu 
diesem Antrag ausführlich 
Stellung bezogen und unter 
anderem festgestellt: In der 
Landesverwaltung werde bei 
Stellenbesetzungsverfahren 
darauf geachtet, unbefristete 
Einstellungen beziehungswei-
se befristete Einstellungen mit 
Sachgrund – soweit sinnvoll 
und im Interesse der Arbeit-
nehmerinnen und der Arbeit-

nehmer – stets einem sach-
grundlos befristeten Arbeits-
vertrag vorzuziehen. Jedem 
Abschluss eines befristeten Ar-
beitsverhältnisses gehe dabei 
eine intensive Einzelfallprü-
fung voraus.

Langfristiges Ziel sei stets die 
Entfristung der Arbeitsver-
hältnisse der Beschäftigten 
unter Beachtung von Eignung, 
Leistung und Befähigung. Alle 
Ressorts wirkten in ihren je-
weiligen Geschäftsbereichen 
darauf hin, den Anteil der 
sachgrundlos befristet Be-
schäftigten sukzessive zu re-
duzieren.

Die Stelleneinsparverpflichtun-
gen der vergangenen Dekade 
hätten in Kombination mit zu-
sätzlichen Aufgaben dazu ge-
führt, dass die bestehende 
Stellensituation für eine Be-
wältigung der Aufgaben nicht 
immer ausreichend ist. Um die 

gesetzeskonforme Aufgaben-
erfüllung sicherzustellen, habe 
man „zur notwendigen Perso-
nalunterstützung – wegen ei-
nes fehlenden Sachgrundes im 
Sinne des Tarif- und Arbeits-
rechts – auch sachgrundlos be-
fristete Arbeitsverträge abge-
schlossen“.

Im schulischen Bereich habe 
man vermehrt auf sachgrund-
lose Befristungen zurückgrei-
fen müssen, da der Bedarf an 
Lehrkräften zur Sprachförde-
rung von geflüchteten Kindern 
und Jugendlichen sehr stark 
angestiegen war. Der Bedarf 
habe die möglichen Einstellun-
gen zur Vertretung eines ande-
ren Arbeitnehmers bezie-
hungsweise einer Arbeitneh-
merin überstiegen, sodass der 
Befristungsgrund des § 14 Abs. 
1 Nr. 3 Teilzeit und Befristungs-
gesetz (TzBfG) nicht möglich 
gewesen sei. Auch in Vertre-
tungsfällen (Krankheit, Eltern-
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Philologenverband (PhV BW) zur Onlinepetition „G9 jetzt! BW“

Bürger fordern zu Recht Wahlmöglichkeit 
Innerhalb weniger Wochen haben über 20 000 Bürgerinnen und Bürger die Onlinepetition 
„G9 jetzt! BW“ einer baden-württembergischen Elterninitiative unterzeichnet. In der Onlinepetition 
wird die Rückkehr zu G9 in Baden-Württemberg gefordert. 

Das belege den immer drin-
genderen Bedarf für eine flä-
chendeckende Ausweitung der 
G9-Züge im Sinne einer G8/ 
G9-Wahlfreiheit nach Bedarf 
vor Ort, kommentierte Bernd 
Saur, Landesvorsitzender des 
Philologenverbands BW das 
Ergebnis der Aktion. Zugleich 
erneuerte er die Forderung 
seiner Organisation, flächen-
deckend die Wahlfreiheit zwi-
schen G8 und G9 an allgemein-
bildenden Gymnasien in Ba-
den-Württemberg zu ermög-
lichen. 

G8 sei zwar ein gutes Angebot 
für sehr leistungsstarke Schü-
lerinnen und Schüler, aber ein 
Großteil der gymnasialen 
Schülerschaft würde von ei-
nem Jahr mehr Zeit enorm 
profitieren: für vertieftes schu-
lisches Lernen, für eine fun-
dierte und nachhaltigere Vor-
bereitung aufs Abitur, für ihre 
Persönlichkeitsentwicklung, 
für mehr eigene Gestaltungs-
möglichkeiten am Nachmittag 
und für sportliches, musisches 
oder ehrenamtliches Engage-
ment.

An den derzeit 43 genehmig-
ten G9-Standorten gibt es 
kaum noch G8-Züge. Viele der 
Gymnasien haben aufgrund 

der Nachfrage komplett auf 
G9 umstellen müssen. Dieses 
Wahlverhalten von Schülern 
und Eltern und die aktuelle 
Onlinepetition zeigten, dass es 
in Baden-Württemberg einen 
großen und flächendeckenden 
Bedarf an G9-Angeboten an 
allgemeinbildenden Gymnasi-
en gebe, erklärte Saur. Wenn 
Schulen, Schulträger, Schüler 
und Eltern dies vor Ort 

wünschten, müssten deshalb 
auch nach Bedarf neue G9- 
Züge ermöglicht werden. 

Ein zunehmendes Angebot von 
G9-Bildungsgängen an allge-
meinbildenden Gymnasien sei 
ein bundesweiter Trend, den 
Baden-Württemberg nicht ver-
schlafen dürfe: Bayern, Nieder-
sachsen und Nordrhein-West-
falen seien komplett zu G9 zu-

rückgekehrt und in Hessen 
herrsche wieder Wahlfreiheit 
zwischen G8 und G9, mahnt 
der PhV-Landesvorsitzende. 

Wer die Einwohnerzahlen die-
ser Länder zusammenzähle, er-
kenne, dass für über die Hälfte 
der Kinder in Deutschland 
neun Jahre zum Abitur ge-
währt werden. Es verwundere 
also nicht, dass die Eltern in 
Baden-Württemberg zuse-
hends die Gerechtigkeitsfrage 
stellten. 

Offensichtlich vergessen sei 
die von den Grünen ab 2011 
für sich reklamierte „Politik 
des Gehörtwerdens“, merkt 
Saur süffisant an. Die Grünen 
seien gegen eine Parallelität 
von G8 und G9, weil sie trotz 
neuester Entwicklungen im-
mer noch die Gemeinschafts-
schule („Speerspitze moderns-
ter Pädagogik“) protegieren 
wollten und die Kultusminis- 
terin sei dagegen, weil sie sich 
dem Koalitionsvertrag mit den 
Grünen verpflichtet fühle. 

Den Unterzeichnern der Pe- 
tition sei derlei jedoch weniger 
wichtig. Ihnen gehe es ver-
ständlicherweise eher um ihre 
Kinder und deren Zukunft, 
kommentiert Bernd Saur.  

zeit, temporäre Teilzeitbe-
schäftigung) werde das Instru-
ment der sachgrundlosen Be-
fristung genutzt. In der Regel 
hänge der Sachgrund in Vertre-
tungsfällen von Umständen ab, 
auf die weder das Land als Ar-
beitgeber noch die Vertre-
tungskraft Einfluss hätten. Mit 
dem Sachgrund der Vertretung 
abgeschlossene Arbeitsverhält-
nisse endeten mit Wegfall des 
Vertretungsfalls teilweise sehr 

kurzfristig und unvorherseh-
bar, während formal sach-
grundlose Befristungen für bei-
de Seiten eine kalkulierbare 
Laufzeit beinhalteten.

Die sachgrundlose Befristung 
führe in diesen Fällen oft zu at-
traktiveren Vertragskonditio-
nen (längere Laufzeit oder hö-
herer Beschäftigungsumfang) 
für die Beschäftigten. Laut Mi-
nisterium wurden sachgrund-

lose Befristungen auch dann 
genutzt, wenn Stellen für den 
selbst ausgebildeten Nach-
wuchs freigehalten werden 
sollen, der nur zu bestimmten 
jährlichen Stichtagen verfüg-
bar ist. Weitere Gründe lägen 
in der Bearbeitung kurzfristig 
auftretender zusätzlicher (Pro-
jekt-)Aufgaben, für die keine 
Personal-, sondern nur Sach-
mittel zur Verfügung stehen, 
beziehungsweise von Dauer-

aufgaben, für die im Haushalt 
noch keine Personalstellen rea-
lisiert werden konnten.

Teilweise würden auch sach-
grundlos befristete Arbeitsver-
hältnisse abgeschlossen, um 
tarifliche Vorbeschäftigungs-
zeiten im Hinblick auf eine be-
absichtigte Verbeamtung zu 
erlangen.  
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 z Frauenpolitik

B154 GB vom 21. bis 23. Juni 
2018 in Königswinter.

Dieses Seminar richtet sich an 
die Frauenvertreterinnen der 
Fachorganisationen im BBW. Im 
Mittelpunkt steht neben aktuel-
len Informationen zum Thema 
die Optimierung der ehrenamtli-
chen Arbeit für die Kolleginnen 
im öffentlichen Dienst.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Gesundheitsmanagement

Seminar B158 GB vom 22. bis  
24. Juni 2018 in Königswinter. 

In diesem Seminar können die 
Teilnehmer ihr „persönliches Ge-
sundheitsmanagement“ erler-
nen. Als zentrale Punkte stehen 
dabei die Fragen „Umgang mit 
und Bewältigung von Stress“, die 
„richtige Ernährung“ sowie „Be-
wegung und Sport“ im Mittel-
punkt. Zudem üben Sie, sich zu 
entspannen, erfahren hautnah 
die Bedeutung von Sport und Be-
wegung und lernen, warum Er-
nährung und Wohlbefinden viel 
miteinander zu tun haben.

Wochenendseminar 

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Rhetorik – bei  

Gesprächen überzeugend  
argumentieren

Seminar B163 GB vom 1. bis  
3. Juli 2018 in Königswinter.

In der Meinungsbildung setzt 
sich nur durch, wer mit kommu-
nikativen Fähigkeiten seine ge-
zielten Argumente unterstützen 
kann. Dazu gehören die Informa-

tionsbeschaffung genauso wie 
überzeugendes Darstellen und 
vermittelndes Auftreten. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Seminares üben das freie Re-
den, die themenzentrierte Inter-
aktion und erproben Methoden 
zur erfolgreichen Gesprächslei-
tung. Die Integration unter-
schiedlicher Ansichten in der 
Meinungsbildung wird dabei 
ebenso reflektiert wie die gegen-
seitige Wahrnehmung im Dialog. 

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Personalmanagement 

Seminar B169 GB vom 12. bis  
14. Juli 2018 in Königswinter.

Praxisseminar zur Führungs- und 
Konfliktkompetenz – was macht 
eine gute Führungskraft aus.

Verwaltung im Wandel – Auswir-
kungen auf Personal und Organi-
sation 

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Kommunikations-

management – Sitzungen 
und Besprechungen leiten

Seminar B187 GB vom 9. bis  
11. September 2018 in  
Königswinter.

Dieses Seminar richtet sich an 
Kolleginnen und Kollegen, die – 
beruflich oder privat im Ehren-
amt – in der Situation sind, dass 
sie Sitzungen oder Besprechun-
gen zu leiten haben. Neben Tipps 
und Informationen zur professio-
nellen Vorbereitung von Bespre-
chungen werden insbesondere 
Methoden erlernt, wie Bespre-
chungen zielführend gesteuert 
werden können. Ziel soll sein, 
dass Besprechungen ökonomisch 

geleitet werden können, bei de-
nen alle Teilnehmer dennoch ihre 
Argumente einbringen können 
und nicht das Gefühl haben, in 
ihrem Meinungsbild „abge-
würgt“ zu werden. Am Ende soll 
ein Ergebnis stehen, mit dem sich 
alle Besprechungsteilnehmer 
identifizieren können. 

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Sicher im Internet und bei 

Social Media

Seminar B203 GB vom 20. bis  
22. September 2018 in  
Königswinter.

Internet und Social Media sind 
aus unserem Leben nicht mehr 
wegzudenken. Doch bei allem 
Nützlichen und Positiven lauern 
auch riesige Gefahren beim sorg-
losen Umgang mit den Instru-

menten moderner Kommunikati-
on. Dieses Seminar soll zeigen, 
wie sich der Nutzer sicher in der 
virtuellen Welt bewegen kann. 

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Gesundheitsmanagement: 

Body & Mind

Seminar B207 GB vom 21. bis  
23. September 2018 in 
 Königswinter.

Ein Mix aus Theorie und Praxis 
zum Kennenlernen und Auspro-
bieren: Hatha-Yoga, Yin-Yoga, die 
Faszination der Faszien, Qigong, 
Meditationen, Walking mit allen 
Sinnen, Achtsamkeit im Alltag, 
Erholung – aber richtig!

Das Seminar zeigt die Vielfalt der 
Methoden auf, mit denen Körper 
und Geist in ein gesundes Gleich-

Seminarangebote im Jahr 2018
In Zusammenarbeit mit der dbb akademie führt der BBW – Beamtenbund Tarifunion 
im Jahr 2018 folgende verbandsbezogene Bildungsveranstaltungen durch:
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gewicht gebracht werden kön-
nen. Sicher ist auch für Sie das 
Richtige dabei.

Wochenendseminar

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Tarifpolitik

Seminar B220 GB vom 10. bis  
12. Oktober 2018 in Baiersbronn.

Dieses Seminar richtet sich vor 
allem an Kolleginnen und Kolle-
gen, die sich für Arbeitnehmer-
fragen (Tarifrecht) interessieren.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 180 Euro

�
 z Persönlichkeits-

management:  
Veränderungen annehmen 
und aktiv mitgestalten

Seminar B223 GB vom 14. bis  
16. Oktober 2018 in Königswinter.

Veränderungen gehören zum Le-
ben. Wir verändern uns stetig, so-
zial, körperlich und geistig.  
Neben persönlichen Veränderun-
gen fordern auch berufliche Neue-
rungen einen provokanten Ansatz 
für die Veränderungsbereitschaft. 

Wer sich mit anstehenden Her-
ausforderungen auseinander-
setzt, kann selber mehr mitbe-
stimmen und nimmt die Zügel, 
um die Richtung zu bestimmen, 
selbst in die Hand. Bei ge-
wünschten oder anstehenden 
Veränderungen geht es darum, 
die eigenen Möglichkeiten für 
sich selbst zu nutzen. Dazu ge-
hört auch, sich mit eigenen inne-
ren Blockaden zu beschäftigen. 

Dieses Seminar richtet sich an 
Menschen, die in Veränderungs-
prozesse einbezogen sind oder 
den Bedarf an Veränderungen 

spüren, aber noch nicht richtig 
wissen, wohin der Weg führen 
soll. Dies kann die Karriere be-
treffen, aber auch andere Ereig-
nisse, die eine Umorientierung 
erfordern. Von diesem Seminar 
profitieren zudem alle, die Lust 
haben, etwas Neues anzugehen. 

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

�
 z Aufbauseminar  

Konfliktmanagement

Seminar B243 GB vom 11. bis 13. 
November 2018 in Königswinter.

Dieses Seminar richtet sich an 
alle, die schon an einem Konflikt-
seminar bei uns teilgenommen 
haben. Wir bieten jetzt ein Auf-
bauseminar an, in dem die The-
matik nochmals vertieft werden 
kann und bei dem auch neue 
Schwerpunkte aufgenommen 
werden.

(15 Teilnehmerplätze)

Teilnehmerbeitrag:  
Für Mitglieder 132 Euro

Über unser Seminarangebot hin-
aus bieten wir auch die Möglich-
keit, über „Voucher“ Seminare 
der dbb akademie zu buchen. Mit 
diesen Gutscheinen besteht die 
Möglichkeit, vergünstigt an Semi-
naren des offenen Programms 
der dbb akademie teilzunehmen.

Interessenten informieren sich 
auf der Homepage der dbb aka-
demie (www.dbbakademie.de) 
bei den Seminaren im „offenen 
Programm“ (Kennbuchstabe „Q“ 
vor der Seminarnummer) und 
fragen dann beim BBW nach, ob 
für diese Veranstaltung Voucher 
zur Verfügung stehen. Unab-
hängig von dem im Seminarpro-
gramm veröffentlichten Teilneh-
merbetrag verringert sich dieser 
durch die Inanspruchnahme des 
Vouchers auf 132 Euro.

Mit diesem neuen Angebot wol-
len wir unseren Mitgliedern die 
Möglichkeit einräumen, zu ver-
günstigten Teilnehmergebühren 
von dem vielseitigen Seminaran-
gebot der dbb akademie Ge-
brauch zu machen. 

Alle Seminare sind auch für 
Nichtmitglieder offen. Der Teil-
nehmerbeitrag beträgt bei 
Nichtmitgliedern das Doppelte 
des ausgewiesenen Betrages.

Anmeldungen können nur über 
die Landesgeschäftsstellen der 
Mitgliedsverbände des BBW ent-
gegengenommen werden. Diese 
halten Anmeldeformulare bereit. 
Eine unmittelbare Anmeldung 
bei der dbb akademie ist nicht 
möglich. Anmeldeformulare so-
wie unser Seminarprogramm 
finden Sie auch im Internet unter 
www.bbw.dbb.de.

Darüber hinaus verweisen wir 
auf die weiteren von der dbb 
akademie angebotenen Semina-
re, die Sie im Internet unter 
www.dbbakademie.de finden.

Die vorgestellen Seminare erfül-
len gegebenenfalls die Voraus-
setzungen zur Freistellung nach 
dem Bildungszeitgesetz Baden-
Württemberg (BzG BW), sofern 
die Inhalte entweder zur berufli-
chen oder zur ehrenamtlichen 
Weiterbildung des/der jeweili-
gen Teilnehmer/Teinehmerin in-
frage kommen.

Für Seminare mit politischem Inhalt wird bei der Bundeszentrale für politische Bildung die Anerkennung als förderungswürdig im Sinne der Vorschriften über 
Sonderurlaub für Beamte und Richter im Bundesdienst beantragt, sodass auch Sonderurlaub nach den landesrechtlichen Vorschriften gewährt werden kann.

Alle Seminare sind auch für Nichtmitglieder offen. Der Teil neh merbeitrag beträgt bei Nichtmitgliedern das Doppelte des ausgewiesenen Betrages.

Anmeldungen können nur über die Landesgeschäftsstellen der Mitgliedsverbände des BBW entgegengenommen werden. Diese halten Anmeldeformulare be-
reit. Eine unmittelbare Anmeldung bei der dbb akademie ist nicht möglich. Anmeldeformulare sowie unser Seminarprogramm finden Sie auch im Internet unter 
www.bbw.dbb.de. Sofern dies bei einzelnen Veranstaltungen nicht ausdrücklich anders angegeben ist, gehören Verpflegung und Unterbringung zum Leistungs- 
umfang. Darüber hinaus verweisen wir auf die weiteren von der dbb akademie angebotenen Seminare, die Sie im Internet unter www.dbbakademie.de finden.
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Der Beamtenbund:
Spitze für den öffentlichen Dienst.

Der BBW Beamtenbund Tarifunion ist die starke
Gewerkschaftsvertretung für Ihre Interessen und 
Ihre Rechte. Solidarisch, kompetent und erfolgreich.
Werden Sie jetzt Mitglied in Ihrer Fachgewerkschaft
– wie mehr als 140.000 Beamte im Südwesten.

Am Hohengeren 12 . 70188 Stuttgart
Telefon 0711/16876 - 0 . Telefax 0711/16876 -76
E-Mail bbw@bbw.dbb.de . Internet www.bbw.dbb.de

BBW – weil Stärke zählt.
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